
 

Interpellation Nr. 70 (September 2014) 

betreffend der Kündigung des Staatsvertrages für das Therapie Schulzentrum 
Münchenstein (TSM) 

14.5397.01 
 

Laut verschiedenen Zeitungsberichten hat der Kanton Basel-Stadt den Staatsvertrag für das Therapie 
Schulungszentrum Münchenstein (TSM) gekündigt. Die Kündigung erfolgt auf Sommer 2016. 

Webseite TSM: 
„Das TSM Schulzentrum gewährleistet eine umfassende Schulung, Therapie und Betreuung von der Früherziehung 
bis zur Berufsvorbereitung für Kinder und Jugendliche mit Sehschädigung, Körperbehinderung und 
Mehrfachbehinderung. Auf dem Hintergrund der kantonalen Regelschullehrpläne und eng vernetzt mit 
therapeutischen Massnahmen werden den Kindern und Jugendlichen das mögliche Wissen vermittelt und die in ihrer 
Reichweite liegenden Fertigkeiten und Fähigkeiten angeeignet. Die Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen soll 
entwickelt und entfaltet werden, damit sie möglichst optimal am Leben unserer Gesellschaft teilnehmen können.“ 

Dies bedeutet, dass die Schule sich auch um Schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche kümmert, welche diese 
Einrichtung bis zu ihrer Volljährigkeit ganztätig besuchen können. Es besteht auch ein IVB Transport, welcher wenn 
nötig, die Kinder und Jugendlichen in die Schule und wieder zurück nach Hause bringt. Diese Kinder und 
Jugendlichen werden mehrheitlich durch die Eltern und Geschwister betreut, zum Teil mit einem sehr grossen 
Betreuungsaufwand. Die ganztägige Betreuung und Schulung sind für diese Familien wichtig um ihren familiären und 
beruflichen Alltag längerfristig meistern zu können. 

Basel-Stadt setzt zu recht auf eine hohe Integration in Regelklassen von behinderten Kindern und Jugendlichen. 
Momentan ist die Integration in Regelklassen auf die reguläre Pflichtschulzeit von 9 Jahren ausgelegt. Dies bedeutet 
dass die Jugendlichen mit 16 Jahren eine Anschlusslösung brauchen. Auch ist die ganztägige Betreuung in den 
Regelklassen heute noch nicht möglich. 

In der TSM können die Jugendlichen bis zu ihrer Volljährigkeit unterrichtet und betreut werden. 

Leider gibt es Behinderungen welche eine Integration in Regelklassen verunmöglichen und es stellen sich, durch den 
durch den Kanton Basel-Stadt geplanten Wegfall der Zusammenarbeit mit der TSM, verschieden Fragen. 

Ich bitte die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 

- Wie viele Kinder und Jugendliche wohnhaft im Kanton Basel-Stadt besuchen momentan die TSM? 

- In welchem Alter befinden sich diese Kinder und Jugendlichen? 

- Wie viele Kinder und Jugendliche haben in den Jahren 2004 bis 2014 die TSM besucht? 

- In welchem Alter befanden sich diese Kinder und Jugendlichen bei Austritt? 

- Geht die Regierung davon aus, dass zukünftig alle behinderten Kinder und Jugendlichen, welche im Kanton 
Basel-Stadt wohnhaft sind, für die obligatorische Schulzeit von 9 Jahren in Regelklassen integriert werden 
können? 

- Ab wann besteht bei der Integration von behinderten Kindern und Jugendlichen in Regelklassen ein 
ganztägiges Betreuungsangebot? 

- Wie und wo plant die Regierung die weitere schulische Betreuung von schwerstbehinderten Kindern und 
Jugendlichen nach dem Sommer 2016? 

- Wurden die Eltern der heutigen in der TSM eingeschulten Kinder und Jugendlichen durch den Kanton über die 
Änderungen ab Sommer 2016 direkt informiert? 

- Wenn Ja wie? 

Beatriz Greuter  

 

 


